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MÜHLDORF A. INN HOTELS| PENSIONEN | PRIVATZIMMER 

Kulturamt & Touristinfo
Stadtplatz 3
D-84453 Mühldorf a. Inn
Tel. (08631) 612-612
tourismus@muehldorf.de

www.muehldorf.de
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GASTHÖFE | GASTSTÄTTEN
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Herzlich willkommen im Bauernland Inn-Salzach

www.bauernland-inn-salzach.de

Gastgeber im Bauernland Gruppenangebote und Führungen
Bauernhof-Gastronomie  Garten und Kreatives
Direktvermarkter  Regionale Geschenkkörbe
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Neuötting
Über dem Inntal erstreckt sich auf 
einem Bergsporn die Altstadt von 
Neuötting. Hier erhebt  sich die 
imposante spätgotische Pfarrkirche 
St. Nikolaus, auch „Dom des Inntals“ 
genannt. 

Mit ihrem 78 m hohen Turm bestimmt die mächtige  
Hallenkirche zusammen mit stattlichen Bürgerhäusern 
und dem zinnenbekrönten Rathaus aus dem 
16. Jahrhundert das historische Stadtbild. Der 
langgezogene Stadtplatz im typischen Inn-Salzach Stil 
lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Viele kulturelle 
Veranstaltungen prägen das Bild Neuöttings als 
Kulturstadt. Auch die Märkte und Feste der Stadt haben 
eine jahrhundertelange Tradition. Radfahrer nutzen das 
ausgedehnte Radwegenetz, bei Schlechtwetter lockt das 
Stadtmuseum. Highlight für Kinder ist die etwa 500 m 
lange Parkbahn im Freizeitgelände am Dultplatz.
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NEUÖTTING | OBERTAUFKIRCHEN GASTHÖFE | GASTSTÄTTEN | CAMPINGPLÄTZE

Wohnmobil-Stellplätze Neuötting

Stadt Neuötting Tourist-Information
Landshuter Str. · 84524 Neuötting
Inhaberadresse: Ludwigstr. 12 · 84524 Neuötting 
Tel. +49 8671 88371-0 · Fax +49 8671 88371-20 
tourismus@neuoetting.de · www.neuoetting.de

4

Mit Blick auf den „Dom des Inntals“ kann hier der 
morgendliche Ka� ee genossen und der Tag geplant 
werden: Ob zu Fuß oder mit dem Rad, die Stellplätze bieten 
sich als Ausgangspunkt für zahlreiche Aus� üge in die 
historische Altstadt oder die schöne Inn-Salzach-Region 
an. Auch Gastronomiebetriebe, Einkaufsmöglichkeiten und 
ein Kinderspielplatz sind bequem zu Fuß erreichbar.

Die Wohnmobil-Stellplätze sind in der Landshuter Straße 
zu � nden, sind zu jeder Zeit anfahrbar und ganzjährig 
geö� net (während der Neuöttinger Dult Mitte August 
ist der Stellplatz geschlossen). Sie verfügen über 
eine Stromsäule mit 4 Anschlüssen sowie Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen für Frisch- und Abwasser.

Navigations-Adresse:
Landshuter Straße · 84524 Neuötting
GPS N 48°14'24.817" E  12°40'30.748" 377.3 m ü NN

Typ Anz. m2 A B C

WM 4  gratis gratis gratis

0,50 € pro kWh Strom.
1 € für ca. 80-100 Liter Wasser.

Die Gemeinde Obertaufkirchen liegt in landschaftlich reizvoller 
Umgebung zwischen Rimbach, Ornaubach und Kagenbach. 
Besonders sehenswert sind die örtlichen Kirchen. Dazu zählt 
die Pfarrkirche St. Martin in Obertaufkirchen, die spätgotische 
Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Frauenornau mit einer 
eindrucksvollen Rokokoausstattung und die Wallfahrtskirche 
Hl. Mutter Anna im Ortsteil Annabrunn. Auch die spätgotische 
Filialkirche St. Petrus im Ortsteil Kirchkagen und die Filialkirche  
St. Ulrich in Steinkirchen sind einen Besuch wert.

Obertaufkirchen

Die 2018 neu gebaute Brauereigast-
stätte Stierberg mit eigener Brauerei 
und Hotel bietet mit insgesamt 16 
Zimmern Platz für bis zu 23 Personen. 
In den gemütlichen Gasträumen und 
unserem Biergarten können Sie unser 
selbstgebrautes Bier und köstliche 
bayerische Spezialitäten genießen.  
Das Haus bietet einen herrlichen 
Ausblick auf das naheliegende Isental.

Annemarie Kammhuber-Hartinger 
Stierberg 12 · 84419 Obertaufkirchen  
Tel. +49 8082 1851 · Fax +49 8082 7291 
info@brauereigaststaette-stierberg.de 

Typ Anz. m2 A B C

E 9  60 € 60 € 60 €

D/Z 7  80 € 80 € 80 €

E, Z, D, T, S: Preise gelten pro Zimmer/Nacht.
FW, V: Preise gelten pro Nacht bei einer Belegung von 2 Personen.

23

Brauereigaststätte Stierberg
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TÖGING A. INN PENSIONEN | PRIVATZIMMER | FERIENWOHNUNGEN

Töging a. Inn wurde 1300 erstmals urkundlich erwähnt und hat sich 
bis heute zu einem bedeutenden Industriestandort entwickelt. 
Die Gemeinde bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten sowie ein 
breitgefächertes Kulturangebot. Ein eindrucksvolles Profanbauwerk 
stellt das in großen Teilen denkmalgeschützte Wasserkraftwerk am 
Innkanal dar. Im Herzen der Stadt fällt die spätgotische Pfarrkirche 
St. Johann Baptist mit dem neubarocken Kuppelanbau ins Auge. 
Der Ortsteil Engfurt beherbergt eine Kapelle der Heiligen Dreifaltig
keit mit angeschlossener Eremitage, inklusive eines Backhäusls aus 
dem 18. Jahrhundert. Pilger führt der „Engfurter Weg“ von hier aus an 
der Isen und am Inn entlang nach Altötting.

Töging a. Inn

Versteckt in einer Schleife der Isen 
liegt das Mülleranwesen Engfurt mit 
Herrenhaus, Klausenkirche und alter 
Einsiedelei. Ruhe und Erholung bietet 
die 4-Zimmer-Ferienwohnung des 
Herrenhauses sowie die ehemalige 
Eremitage. 
Auf Wunsch   nden auf dem Anwesen 
Führungen sowie Brotback-Kurse statt.

Mariele Vogl-Reichenspurner 
Engfurt 5 · 84513 Töging a. Inn 
Inhaberadresse: Engfurt 6 · 84513 Töging a. Inn 
Tel. +49 8631 94999 · Mobil +49 160 96400777 
mariele.vogl@gmail.com · www.engfurt.de

Typ Anz. m2 A B C

FW „Einsiedelei“ 1 (1-3 P) 50 90 € 90 € 90 €

FW „Herrenhaus“ 1 (1-6 P) 90 90 € 90 € 90 €

E, Z, D, T, S: Preise gelten pro Zimmer/Nacht.
FW, V: Preise gelten pro Nacht bei einer Belegung von 2 Personen.
Preise gelten ab 4 Nächten.
Kurzzeitzuschlag unter 3 Nächte 20 € pro Person/Nacht.
Kinderbett auf Anfrage möglich.

3

Einsiedelei Engfurt

Der stillgelegte Bauernhof be� ndet 
sich direkt am Innradweg, in idyllischer 
Alleinlage und dennoch fußläu� g 
vom Stadtkern Tögings entfernt. Bei 
uns � nden Sie Ruhe und Erholung, 
geräumige Zimmer mit eigenem Bad, 
TV und WLAN sowie ein reichhaltiges 
Frühstücksbu� et. 

Familie Völkl 
Mühldorfer Straße 1 · 84513 Töging a. Inn  
Tel. +49 8631 309348 
info@kyrerhof.de · www.kyrerhof.de

Typ Anz. m2 A B C

E 1 9 48 € 48 € 48 €

D 8 18-28 70 € 70 € 70 €

E, Z, D, T, S: Preise gelten pro Zimmer/Nacht.
FW, V: Preise gelten pro Nacht bei einer Belegung von 2 Personen.
Änderungen möglich. Preise ohne Frühstück. 
Gerne kann Frühstück für 8,00 € pro Person gebucht werden.

17

Kyrer Hof
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UNTERNEUKIRCHEN HOTELS

Die Gemeinde Unterneukirchen verfügt über ein reiches Vereins-  
und Kulturleben. Die spätgotische Johanneskirche in Unterneukirchen  
wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von der modernen Christkönigs
kirche als Pfarrkirche abgelöst. Das ehemalige Schul- und Pfarrhaus 
dient heute als Kulturhaus mit Räumen für interessante und vielschich-
tige Ausstellungen und Veranstaltungen. Sehenswert im Ortsteil 
Oberschroffen sind neben dem denkmalgeschützten Laufwasser
kraftwerk am Alzkanal auch die Schroffen-Kapelle und die zu den  
100 schönsten Geotopen Bayerns zählenden Geologischen Orgeln.

Unterneukirchen

Raspl’s Hotel Traumschmiede

Ernst Raspl 
Tüßlinger Straße 1 · 84579 Unterneukirchen  
Tel. +49 8634 1535 · Fax +49 8634 5484 
info@hotel-traumschmiede.de · www.hotel-traumschmiede.de

77

Willkommen „Dahoam“ im Hotel Traumschmiede! 
Ganz nach dem Motto „bayrisch | lässig | liebenswert“ 
vereinen wir Trendbewusstsein mit urbayrischer 
Gemütlichkeit.

All unsere Zimmer sind mit viel Liebe und Blick für Details 
ausgestattet. Hochwertige Boxspringbetten und eine kleine 
Überraschung gleich neben dem Bett lassen euch nachts 
bestimmt traumhaft schlummern. Startet mit unserem 
regionalen Frühstücksbu� et bärenstark in den Tag!

Herzliche Gastfreundschaft und lokale Schmankerl 
erwarten euch in der Raspl’s Genuss.Schmiede direkt 
neben dem Hotel.

Ein absolutes Highlight sind unsere geführten Bier-
Wallfahrten nach Altötting, mit Besuch von drei heimischen 
Brauereien und humorvoller Wanderung. Diese werden von 
April bis Oktober veranstaltet.

Typ Anz. m2 A B C

E 12 14 82,50 € 82,50 € 82,50 €

D 16 19 130,00 € 130,00 € 130,00 €

T 7 20 189,50 € 189,50 € 189,50 €

E, Z, D, T, S: Preise gelten pro Zimmer/Nacht.
FW, V: Preise gelten pro Nacht bei einer Belegung von 2 Personen.
Preise inkl. Frühstücksbu� et.
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Waldkraiburg
Waldkraiburg lockt mit einer 
außergewöhnlichen Geschichte. 
1950 auf den Ruinen einer 
Pulverfabrik gegründet, wurde 
Waldkraiburg in wenigen 
Jahrzehnten zur größten Stadt 
des Landkreises Mühldorf a. Inn. 
Viele grüne Ecken und der große 
Stadtpark geben der Stadt ein 
lebenswertes Ortsbild. 

Im Haus der Kultur finden ganzjährig Ausstellungen, Konzerte 
und Theateraufführungen statt. Dies beherbergt auch das 
Glasmuseum und die Adlergebirgsstube der heimatvertriebenen 
Sudetendeutschen. Viele exklusive Exponate und interessante 
Anknüpfungspunkte an die lokale Geschichte finden sich im 
Stadtmuseum. Sehenswert ist auch die spätgotische Pfarrkirche  
Mariä Himmelfahrt im Stadtteil Pürten. In ihrem südlichen Seiten
schiff glänzt das Gnadenbild der Muttergottes von Pürten. Es zählt 
zu den „Schönen Madonnen“. Ein Stadtspaziergang besonderer Art 
ist der „Weg der Geschichte“ mit 18 Stationen zur Stadtgeschichte. 
Das Industriemuseum „Bunker 29“ vermittelt einen Einblick in 
die Geschichte der Industrie Waldkraiburgs. Im größten Feuer
wehrmuseum Süddeutschlands begeben sich Besucher auf eine 
Zeitreise durch 150 Jahre Feuerwehrgeschichte. 





Die junge Stadt, 
erfrischend anders

Stadt Waldkraiburg
Stadtplatz 26
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 959-0
stadt@waldkraiburg.de
www.waldkraiburg.de
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Winhöring war Sitz einer Hofmark, die 1818 eine politisch 
selbstständige Gemeinde wurde. Sehenswert sind die Pfarrkirche 
St. Peter und Paul und der barocke Pfarrhof mit Arkaden und 
zwei Türmen. Der Pfarrei sind noch zwei weitere Kirchenbauten 
angegliedert: Die Feldkirche Mariä Namen an der südlichen 
Ortsgrenze und die Kapelle St. Bartholomäus im Ortsteil Burg, 
ein Relikt einer mittelalterlichen Schlossanlage. Inmitten eines 
weitläufigen Schlossparks liegt das in Privatbesitz befindliche 
Schloss Frauenbühl.

Winhöring

WINHÖRINGCAMPINGPLÄTZE

Nahe der Feldkirche be� ndet sich ein 
kleiner, abgelegener Wohnmobil -Stell-
platz der Gemeinde Winhöring, der 
ganzjährig anfahrbar ist. Dieser verfügt 
über 2 Stromsäulen. Fußläu� g kann der 
Ortskern mit Einkaufs möglichkeiten 
und Gastro nomien erreicht werden. 
Durch die gute Anbindung an die A94 
eignet sich der Stellplatz gut für einen 
Zwischenstopp. 

Gemeinde Winhöring
Landshuter Str. 15 · 84543 Winhöring
Inhaberadresse: Obere Hofmark 7 · 84543 Winhöring
Tel. +49 8671 9987-0 · Fax +49 8671 9987-47 
rathaus@gemeinde-winhoering.de · www.winhoering.de

Typ Anz. m2 A B C

WM 2  gratis gratis gratis

Wohnmobil-Stellplätze Winhöring

2

Die junge Stadt, 
erfrischend anders

Stadt Waldkraiburg
Stadtplatz 26
84478 Waldkraiburg
Telefon +49 8638 959-0
stadt@waldkraiburg.de
www.waldkraiburg.de
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Egglkofen
Die Pfarrkirche Mariä Himmel
fahrt direkt am Dorfplatz bildet 
den Mittelpunkt der Gemeinde 
Egglkofen. Ganz in der Nähe 
befindet sich das Schloss Eggl-
kofen aus dem 17. Jahrhundert, 
das im Besitz der Montgelas- 
Stiftung ist, die das geistige, 
kulturelle und materielle Erbe 
des Maximilian von Montgelas  
sichert. Die romanische Wehr-
kirche Johannes der Täufer zählt 
ebenso wie die gotische Filial
kirche St. Emmeram zu den  
ältesten Sakralbauten der Region.  
Sehenswert sind auch die Kirchen 
in Harpolden, Tegernbach und 
Piesenkofen. Egglkofen ist der 
ideale Ausgangspunkt für eine 
Wanderung zum Steinernen 
Bründl oder eine Radtour durch 
das Rottaler Hügelland.

Erharting
Die idyllisch an der Isen liegende 
Gemeinde Erharting wurde im 
Jahr 718 erstmals urkundlich 
erwähnt. 1322 fand hier die 
letzte große Ritterschlacht ohne 
Feuerwaffen zwischen Ludwig  
dem Bayern und Friedrich dem  
Schönen statt. Besondere Sehens
würdigkeiten sind die imposante 
Pfarrkirche St. Peter und Paul im 
Rokokostil sowie die Wallfahrts-
kirche Hampersberg. Alle zwei 
Jahre im Dezember findet in 
Erharting einer der größten 
bayerischen Stephani-Umritte 
mit mehr als 20 Motivwägen und 
zahlreichen Reitergruppen statt. 
Der Sommerkeller Erharting ist 
einer der letzten noch genutzten 
Bierkeller in Bayern.

Feichten a. d. Alz
Die idyllisch gelegene Gemeinde 
Feichten a. d. Alz beherbergt die 
eindrucksvolle Wallfahrtskirche  
St. Mariä Himmelfahrt. Die 
spätgotische Hallenkirche 
zählt zu den bedeutendsten 
Sakralbauten Altbayerns und 
stammt ursprünglich aus dem 
16. Jahrhundert. Nach einem 
Brand wurde sie neu aufgebaut. 
Noch heute ist der imposante 
dreischiffige Kirchenbau ein 
beliebtes Ziel für Wallfahrer  
oder Zwischenstation für Pilger, 
die auf dem Jakobsweg Böhmen- 
Bayern-Tirol unterwegs sind.

Heldenstein
Die Gemeinde Heldenstein liegt 
idyllisch zwischen den Flüssen 
Isen und Inn. Im Ortsteil Kirch-
brunn ist die Wallfahrtskirche 
Maria Schnee sehenswert. Maria 
Schnee ist ein kleiner spätbarocker  
Zentralbau, dessen Turm von 
einer sich polygonal verjüngenden 
Zwiebelkuppel abgeschlossen 
wird. Das Brunnenhaus mit Heil-
quelle befindet sich westlich 
der  Kirche an einem Hang. 
Erholungssuchenden bietet 
der Badeweiher ausreichend 
Gelegenheit.

Jettenbach
Die Geschichte der Gemeinde 
Jettenbach ist eng mit den 
Grafen Toerring-Jettenbach 
verbunden. Ihnen gehörte die 
Hofmark, die einst Teil des 
Kurfürstentums Bayern war. 
Sehenswürdigkeiten sind das 
Schloss mit Brauereigelände, 
der Zehentstadel und weitere  
historische Gebäude im Ortskern, 
an den ein unter Naturschutz 
stehendes Biotop grenzt. Einen 
Besuch lohnen die Schlosska-
pelle St. Vitus und die Filial-
kirche St. Michael. Durch die 
Gemeinde Jettenbach verlaufen 
mehrere Radwege entlang des 
Inns. Am Stauwehr beginnt der 
Innkanal, der in Töging endet.

Kirchdorf
Die Gemeinde Kirchdorf liegt 
auf einer Anhöhe am Rande des 
oberbayerischen Gattergebir-
ges. Endmoränen haben diese 
ausgeprägte Hügellandschaft 
geformt, die als „die Toskana  
Oberbayerns“ bezeichnet wird. 
Den Mittelpunkt des Ortes 
bildet die Pfarrkirche St. Mariä 
Himmelfahrt. Sie wurde um 1200 
im romanischen Stil erbaut, im 
Jahre 1472 von Graf Hans VI. 
von Haag neu errichtet und um 
1690 barockisiert. Die Krypta 
von Kirchdorf ist die Erbbegräb-
nisstätte der Reichsgrafen von 
Haag. Das größte Grabdenkmal 
dieser Grafen, der Sarkophag 
des Grafen Ladislaus zu Haag, 
steht heute in der Eingangshalle 
des Bayerischen Nationalmuse-
ums in München.

Erlbach
Die Gemeinde Erlbach liegt  
idyllisch im Holzland an der 
Grenze zu Niederbayern.  
Unverfälschtes Bauernland mit 
stattlichen Vierkanthöfen und 
eine sanft gewellte Land-
schaft umschließen die kleine 
Gemeinde. Das Ortsbild prägt 
die Pfarrkirche St. Petrus und 
Paulus aus dem 15. Jahrhundert. 
Versteckt im Ortsteil Birnbach 
liegt die kleine Wallfahrtskapelle 
„Kroahäusl“. 
Die gotische Wallfahrtskirche 
St. Leonhard in Steinhausen ist 
Ziel des jährlich im November 
stattfindenden traditionellen 
Leonhardiumritts.

Haag i. Oberbayern
Haag i. OB liegt 40 Kilometer  
östlich von München. Das 
Wahrzeichen, der Schlossturm 
aus dem 10. Jahrhundert, ragt 
von weitem sichtbar empor. Er 
lässt sich auf sieben Geschos-
sen besichtigen. Besonders 
sehenswert in Haag sind der 
Löwenbrunnen, das Bräuhaus 
mit gotischem Treppengiebel, 
der historische Zehentstadel 
und die Pfarrkirche, eine ehe-
malige Spitalkirche. Die „Steine 
von Wella“ bilden unterhalb des 
Haager Hofgartens ein beein-
druckendes Tor. Naturfreunde 
sollten unbedingt einen Besuch 
des Naturfreibads und eine 
Wanderung entlang des Toteis-
kesselweges einplanen.
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Lohkirchen
Lohkirchen liegt im tertiären 
Hügelland des Alpenvorlandes. 
Den Ortskern dominiert die 
stattliche Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt mit ehemaligem 
Pfarrhof, einem imposanten 
zweigeschossigen Walmdach-
bau. Die Kirche mit ihrem 64 
Meter hohen Westturm erhielt 
ihre heutige spätgotische 
Ansicht im Jahr 1869. Vermutlich 
stammt der Bau aus dem 15. 
Jahrhundert. Später wurde sie 
barockisiert und erhielt einen 
Zwiebelturm. Als wertvollen 
Kunstschatz beherbergt sie eine 
Darstellung der Heiligen Maria 
mit dem Jesuskind, das statt 
des üblichen Apfels eine Birne 
in seiner Hand hält. Es soll in 
Deutschland nur zwei derartige 
Darstellungen geben.

Maitenbeth
Die Gemeinde Maitenbeth  
liegt gut vierzig Kilometer  
östlich von München. Am Kirch-
platz erhebt sich die barocke 
Pfarrkirche St. Agatha. Sehens-
wert ist die „Alte Post“, ein zwei-
geschossiges Bauernhaus, das 
in der Barockzeit errichtet und 
im 19. Jahrhundert überformt 
wurde. Ihren Namen verdankt 
sie einer Poststelle,die seit 1914 
in dem Gebäude eingerichtet 
war und heute im Rahmen von 
Führungen besichtigt werden 
kann. Der angrenzende Groß-
haager Forst lockt mit weitläu-
figen Rad- und Wanderwegen 
zu Biotopen und Toteiskesseln. 
Naturfreunde können zudem 
die Quelle der Isen bei Lacken 
erkunden.

Niederbergkirchen
Die Gemeinde Niederbergkirchen  
bietet mit seiner ruhigen Lage 
viel Raum für Erholung und Ent
spannung. Die reizvolle Hügel-
landschaft zwischen Rott und 
Isen bietet sich für ausgedehnte 
Rad- und Wandertouren an. An 
klaren Tagen lässt sich ein herr-
liches Alpenpanorama genießen. 
Der historische Ortskern von 
Niederbergkirchen mit der goti-
schen Pfarrkirche St. Blasius,  
dem Pfarrhof, mit Vierseithof 
und Mesnerhaus steht als 
Ensemble unter Denkmalschutz. 
Die sehenswerte Pfarrkirche 
wurde als Nachfolgerin eines  
romanischen Baus ursprüng-
lich im spätgotischen Stil neu 
errichtet. Nach der Barocki-
sierung von 1715 bis 1732 wurde 
die Kirche von 1883 bis 1893 im 
neugotischen Stil umgestaltet.

Niedertaufkirchen
Die Gemeinde Niedertaufkirchen  
liegt im tertiären Hügelland zwi-
schen den Talniederungen von  
Rott und Isen. Zu den örtlichen 
Baudenkmälern zählen u. a. die  
katholische Pfarrkirche St. Martin  
sowie das Schloss Hellsberg mit 
seinem vierstöckigen spätgoti-
schen Palais aus dem 16. Jahrhun-
dert und seiner frühgotischen,  
zum Teil barockisierten, Schloss-
kapelle St. Michael. Die barocke 
Pfarrkirche St. Ägidius in Roßbach  
wurde auf den Fundamenten 
eines spätmittelalterlichen Vor-
gängerbaus errichtet. Gelebte 
Brauchtumsfeste wie Kirchweih, 
Sonnwendfeuer und Erntedank-
fest haben in Niedertaufkirchen 
eine lange Tradition.

Kirchweidach
Sehenswert in Kirchweidach ist 
die Pfarrkirche St. Vitus, die von  
1770 bis 1774 im Stil des Spät
rokoko errichtet wurde. Südlich 
davon befindet sich eine spät
gotische Seelenkapelle aus dem  
16. Jahrhundert. Zweiter Schutz
patron ist St. Leonhard, zu 
dessen Ehren seit 1714 alljährlich 
Anfang November ein großer  
Leonhardiritt stattfindet. 
Überregionale Aufmerksamkeit 
erzielt die Gemeinde mit einem 
innovativen Geothermie-Projekt,  
das über 400 Häuser und einen 
Gemüseanbaubetrieb mit Erd-
wärme versorgt. Für Wellness 
und Entspannung sorgen die 
Salzgrotte sowie die Kneipp
anlage am Dorfweiher mit 
Rastmöglichkeiten und E-Bike-
Ladestation.

Mettenheim
Die Gemeinde Mettenheim liegt 
im weitläufigen Isental. Hier 
befinden sich einige sehenswer-
te Kirchen wie die imposante 
Pfarrkirche St. Michael, St. 
Rupertus in Gumattenkirchen,  
St. Pankratius in Kirchisen oder 
St. Rupertus in Neufahrn. Den 
barocken Innenraum der von 
1717 bis 1720 erbauten Pfarrkir-
che schmückt ein prachtvoller 
Engelszyklus. Der Zyklus an 
den Wandpfeilern stammt aus 
dem frühen 18. Jahrhundert und 
unterstreicht die Besonderheit 
der Kirche als Engelskirche. Im 
Kulturhof finden das ganze Jahr 
über Konzerte, Ausstellungen 
und weitere Veranstaltungen 
statt.

Neumarkt-St. Veit
Die Stadt Neumarkt-Sankt Veit 
ist eine Gründung Herzog Hein-
richs XIII. von Landshut. Über 
zwei Stadttore öffnet sich der 
langgezogene denkmalgeschütz-
te Stadtplatz. In der historischen  
Stadt an der Rott bleibt Ge-
schichte lebendig. So wird der 
ehemalige Herzogliche Kornkas-
ten heute als Bücherei genutzt, 
das frühere Pflegschloss Adlstein 
beherbergt nun sowohl das 
Rathaus der Stadt, als auch das 
Schulmuseum. Etwas abseits 
des historischen Marktplatzes, 
mit zahlreichen Häusern im 
typischen Inn-Salzach Stil und 
der imposanten Marktkirche St. 
Johann, liegen das ehemalige 
Benediktinerkloster Sankt Veit 
sowie die heutige Pfarrkirche, 
welche aus der ehemaligen Klos-
terkirche hervorging.

Oberbergkirchen
Oberbergkirchen liegt idyllisch 
im sanft gewellten tertiären 
Hügelland. Die Pfarrkirche  
St. Bartholomäus aus dem  
15. Jahrhundert bildet mit der 
Bruder-Konrad-Kapelle ein 
malerisches Ensemble.  Eine 
bayernweite Besonderheit ist 
die Tertiärwelt Aubenham. Hier 
wurden 10 Millionen Jahre alte 
Fossilien entdeckt. In Teilbe-
reichen der Fundstätte wurden 
die heimische und die tertiäre 
Auenvegetation aufgepflanzt 
und mit einem Weg erschlossen, 
auf dem man wie durch einen 
botanischen Garten wandert. 
Mehrere Aussichtspunkte bieten 
einen wunderbaren Blick über 
das Isental, der an klaren Tagen 
bis weit in die Alpen reicht.
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Stammham
Stammham ist die östlichs-
te Gemeinde in der Region 
Inn-Salzach. Markant und 
sehenswert ist die Pfarrkirche 
St. Laurentius, die Ende des 15. 
Jahrhunderts erbaut wurde. Im 
Ortsteil Hofschallern fällt das 
ehemalige barocke Pfarrhaus 
mit den stattlichen Nebenge-
bäuden ins Auge. Stammham 
liegt im Knotenpunkt mehrerer 
gut ausgebauter Radwander-
wege. In der Nähe befinden sich 
zudem zwei Golfplätze und ein 
herrlicher Natur-Badesee.

Schönberg
Die Gemeinde Schönberg liegt 
beschaulich auf einer Anhöhe  
des tertiären Hügellands.Die 
erste urkundliche Erwähnung  
erfolgte im Jahre 928, als Edel-
leute den Ort an das Hochstift 
Salzburg schenkten. Nicht weg-
zudenken aus der Dorfgeschichte  
ist die Historie der Kirchen. So 
wurde die heute noch beste-
hende Taufkirche St. Michael 
in Michaelhölzl bereits um 788 
erwähnt. Etwa im 15. Jahrhundert 
ist die Stefanskirche in Unter-
weinbach erbaut worden. Die 
ehemalige Kirche im Ort Schön-
berg dürfte im 12. Jahrhundert 
entstanden sein, die jetzige in 
den Jahren 1911–1914.
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Teising
Teising wurde als einer der 
ältesten Orte der Region bereits 
im Jahr 710 urkundlich erwähnt. 
Die gotische Pfarrkirche St. 
Johannes Baptist geht auf einen 
romanischen Vorgängerbau 
zurück. Die Gewölbeschluss-
steine zeigen zum Teil noch 
originale Freskenmalereien, 
die bei der Innenrenovierung 
im 20. Jahrhundert entdeckt 
und wiederhergestellt wurden. 
Dargestellt sind die Hl. Elisabeth 
von Thüringen, die Hl. Barbara, 
die Hl. Katharina, der Hl. Petrus 
und das Haupt des Hl. Johannes 
des Täufers. Sehenswert sind 
ebenfalls das alte Feuerwehr-
haus mit Lüftlmalerei und die 
Dampfdreschmaschine am 
Teisinger Bach. Beliebt sind die 
Wanderwege an den Innauen. 

Rechtmehring
Rechtmehring ist von besonders 
reizvoller Landschaft umgeben, 
die einlädt, die Gegend mit dem 
Rad oder zu Fuß zu erkunden. 
Das Ortsbild beherrscht die im-
posante gotische Hallenkirche  
St. Korbinian. Die einstige Wall-
fahrtskirche Mariä Heimsuchung 
wurde im 13. Jahrhundert aus 
Teilen einer spätmittelalterlichen  
Burganlage errichtet. An der alten  
Römerstraße liegt die Filialkirche 
Reit. Um 1500 wurde die dama-
lige Burganlage zu einer Kirche 
umgebaut, die Ziel des jährlich 
stattfindenden Georgi-Umritts 
ist. Naturfreunde können auf 
einem Rundweg zahlreiche Toteis-
kessel entdecken, die seltenen 
Tier- und Pflanzenarten Lebens-
raum bieten.

Rattenkirchen
Die Gemeinde Rattenkirchen 
liegt malerisch im Hügelland 
zwischen Inn und Isen. Bauliches 
Prunkstück ist die barocke 
Kirche Mariä Himmelfahrt. 
Durch seine erhöhte Lage ist 
das Gotteshaus bereits aus der 
Ferne zu entdecken. Neben der 
mit prächtigen Fresken und 
Stuckarbeiten geschmückten 
Pfarrkirche erhebt sich die im 
Kern spätgotische Friedhofs-
kapelle. Das barocke Pfarrhaus 
stammt aus dem 18. Jahrhundert. 
Der Mittelpunkt des Dorflebens 
ist das Bürgerhaus mit vielen 
Veranstaltungen rund ums Jahr. 
Am Dorfweiher laden ein „Wasser-
balkon“ und Sitzstufen zum Ver-
weilen ein. Der naturbelassene 
Pfarrerweg erschließt die 
Geschichte und Tradition des 
Dorfes.

Perach
Die Gemeinde Perach liegt land-
schaftlich besonders reizvoll 
zwischen Holzland und Inn. Der 
Badesee Perach ist aufgrund 
seiner hervorragenden Wasser-
qualität bei Schwimmern und 
Anglern gleichermaßen beliebt. 
Da der See direkt am Inn liegt, 
haben Badegäste den Eindruck, 
in einer weiten Flusslandschaft 
zu verweilen. Alljährlich im Juli 
zieht das Seefest tausende 
Besucher an. Sportlich Aktive 
kommen auf den ausgedehnten 
Rad- und Wanderwegen rund 
um Perach auf ihre Kosten. 
Mit der gotischen Kirche St. 
Andreas, einem Stockhaus aus 
dem 17. Jahrhundert, und der 
im Kern romanischen Kirche 
Mariä Himmelfahrt mit dem 
historischen Beinhaus, besitzt 
die Gemeinde auch zahlreiche 
sehenswerte Bauwerke.

Oberneukirchen
Die Gemeinde Oberneukirchen 
ist eine der kleinsten Gemeinden 
in der Region Inn-Salzach. Durch 
den Ort führt die „Mühldorfer 
Radlroas“, ein Radweg durch die 
Wald- und Feldfluren südlich 
des Inns. Zu den sehenswerten 
Bauwerken in Oberneukirchen  
zählen die spätgotische 
Pfarrkirche St. Margareta, die 
Wolfgangskapelle aus dem  
16. Jahrhundert sowie zahlreiche 
denkmalgeschützte Bundwerk-
stadel und Feldkapellen. Die 
idyllische Umgebung Ober-
neukirchens lässt sich außer-
dem auf malerischen Pfaden zu 
Fuß und per Rad erkunden.  

Pleiskirchen
Die Gemeinde Pleiskirchen liegt 
in reizvoller Landschaft mitten 
im hügeligen Holzland.  Der Ort 
ist eingerahmt von stattlichen 
Höfen und kleinen Weilern. Das 
barocke Schloss Klebing in 
Pleiskirchen stammt aus dem  
17. Jahrhundert. Das Ortszen-
trum dominiert die Pfarrkirche 
St. Nikolaus. Auf einer Anhöhe 
erhebt sich die spätgotische 
Kirche St. Koloman. Die nahe 
gelegene Wallfahrtskapelle St. 
Korona birgt als Kuriosum im 
Inneren einen Schöpfbrunnen. 
Echte bayerische Gastfreund-
schaft wird seit 1612 beim 
Huberwirt gelebt.



Tyrlaching
Tyrlaching ist die höchstgele-
gene Gemeinde in der Region 
Inn-Salzach. Neben der Pfarr-
kirche St. Johannes der Täufer 
befindet sich in Tyrlaching der 
denkmalgeschützte Gasthof 
zur Post. Die beeindruckende 
Kirche St. Petrus und Paulus in 
Oberbuch wurde im 15. Jahrhun-
dert erbaut. Vom Rainbichl, dem 
höchsten Punkt des Landkreises 
Altötting, erschließt sich an 
klaren Tagen ein herrlicher Blick 
über den Rupertiwinkel bis hin 
zu den Alpen. Der Toteiskessel 
„Waldweiher Wiesenzart“ und 
die Nagelfluh-Aufschlüsse bei 
Moosen und Niederbuch gelten 
geowissenschaftlich als bedeu-
tende Geotope.

Unterreit
Die Gemeinde Unterreit liegt 
idyllisch im bayerischen 
Voralpenland. Sehenswert ist 
die Pfarrkirche St. Andreas im 
Ortsteil Grünthal. Der sechsge-
schossige spätgotische Turm 
wurde um 1450 aus Tuffstein und 
Nagelfluh erbaut. Die barocke 
Dachzwiebel stammt aus dem 
Jahr 1720. Das einschiffige Lang-
haus wurde im neubarocken Stil 
1897–99 ausgeführt, den spät-
gotischen Vorgänger ersetzend. 
Der farbenprächtige Innenraum 
zeigt noch originale barocke 
Einrichtung, zu welcher der 
Hochaltar, die beiden Seitenal-
täre und die Kanzel zählen. Im 
Ortsteil Oberreith befindet sich 
ein Wildfreizeitpark mit einhei-
mischen Wild- und Haustieren, 
Greifvogelschau, Abenteuer-
spielplatz und Waldseilgarten.

Zangberg
Zangberg liegt erhoben über 
dem weiten Isental. Das Kloster 
St. Josef befindet sich im eins-
tigen Schloss, dessen Ursprung 
auf eine mittelalterliche Burg 
zurück geht. Seit 1862 ist es 
im Besitz des Konvents der 
Salesianerinnen. Im prunkvollen 
Ahnensaal finden regelmäßig 
klassische Konzerte statt. Von 
der Kirche St. Peter und Paul in 
Palmberg bietet sich bei klarem 
Wetter ein herrlicher Blick bis 
zur Alpenkette. In Weilkirchen 
befindet sich das Thurnerhaus, 
das älteste ländliche Wohnhaus 
in der Region. Es wurde um 1500 
ganz aus Holz erbaut. Östlich 
davon steht der Glockenturm 
der barockisierten Georgskirche, 
die sich etwas weiter hangab-
wärts befindet.

Tüßling
Die erste Erwähnung Tüßlings 
liegt bereits 1300 Jahre zurück. 
Kultureller und gesellschaftli-
cher Anziehungspunkt ist das 
Schloss Tüßling, das nur für 
öffentliche Veranstaltungen 
seine Tore öffnet. Den Markt-
platz dominieren das Rathaus 
im einstigen Hofmarksrichter-
haus und die barocke Markt
kirche St. Georg. Über dem Ort 
erhebt sich die Pfarrkirche St. 
Rupertus. Nahe der Wallfahrts-
kirche Heiligenstatt findet sich 
die Gruftenhalle der Tüßlinger 
Schlossbesitzer. Vom einstigen 
Pflegschloss Mörmoosen über-
dauerte nur die Schlosskapelle 
St. Peter und Paul.
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VERMITTLUNGS- UND GASTAUFNAHMEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Gast,
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Buchung einer Unterkunft bei einem Gastgeber in der Region.
Im Falle des Zustandekommens eines Gastaufnahmevertrages werden der Gastgeber und der Tourismus-
verband Inn-Salzach, Postfach 1432, 84498 Altötting – nachstehend „Inn-Salzach Tourismus“ abgekürzt – 
ihre ganze Kraft und Erfahrung einsetzen, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Hierzu tragen auch klare rechtliche Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten als Gast und die Rechte 
und Pflichten Ihres Gastgebers bei, die mit Ihnen in Form der nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen 
getroffen werden sollen. Diese Gastaufnahmebedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
im Buchungsfall zwischen Ihnen und Ihrem Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrages. 
Bitte lesen Sie diese Gastaufnahmebedingungen daher vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 

1. Stellung von Inn-Salzach Tourismus 
1.1. Inn-Salzach Tourismus ist Herausgeber von Gastgeberverzeich-
nissen, Katalogen, Flyern oder sonstiger Printmedien, soweit er dort 
als Herausgeber/Betreiber ausdrücklich bezeichnet ist. 
1.2. Soweit Inn-Salzach Tourismus weitere Leistungen der Gastgeber 
vermittelt, die keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der Leistungen 
des Gastgebers ausmachen und weder ein wesentliches Merkmal der 
Leistungszusammenstellung des Gastgebers oder von Inn-Salzach 
Tourismus selbst darstellen noch als solche beworben werden, hat 
Inn-Salzach Tourismus lediglich die Stellung eines Vermittlers von 
Unterkunftsleistungen.
1.3. Inn-Salzach Tourismus hat als Vermittler die Stellung eines 
Anbieters verbundener Reiseleistungen, soweit nach den gesetzlichen 
Vorschriften des § 651w BGB die Voraussetzungen für ein Angebot 
verbundener Reiseleistungen von Inn-Salzach Tourismus vorliegen. 
1.4. Unbeschadet der Verpflichtungen von Inn-Salzach Tourismus 
als Anbieter verbundener Reiseleistungen (insbesondere Übergabe 
des gesetzlich vorgesehenen Formblatts und Durchführung 
der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotätigkeit von 
Inn-Salzach Tourismus) und der rechtlichen Folgen bei Nichterfüllung 
dieser gesetzlichen Verpflichtungen ist Inn-Salzach Tourismus im 
Falle des Vorliegens der Voraussetzungen nach Ziff. 1.2. oder Ziff. 1.3. 
weder Reiseveranstalter noch Vertragspartner des im Buchungsfalle 
zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrages. Er haftet daher nicht 
für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen, für die 
Leistungserbringung selbst sowie für Leistungsmängel. 
1.5. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten, soweit wirksam 
vereinbart, für Gastaufnahmeverträge, bei denen Buchungsgrund
lagen die von Inn-Salzach Tourismus herausgegebenen Gastgeber
verzeichnisse, Kataloge oder Unterkunftsangebote in Internetauftritten 
sind.
1.6. Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast andere als 
die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen zu vereinbaren oder 
ergänzende oder abweichende Vereinbarungen zu den vorliegenden 
Gastaufnahmebedingungen zu treffen.

2. Vertragsschluss
2.1. Für alle Buchungsarten gilt: 
a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung des Gastes 
sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden Informa-
tionen in der Buchungsgrundlage (z. B. Klassifizierungserläuterungen) 
soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen.
b) Entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf 
hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 
Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Gastaufnahmeverträgen, die im Fernabsatz (Briefe, 
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst 
versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) 
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich 
die gesetzlichen Regelungen über die Nichtinanspruchnahme von 
Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe hierzu auch Ziff. 6 dieser Gast-
aufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der 
Gastaufnahmevertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen 
worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung von Ihnen 
als Verbraucher geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein 
Widerrufsrecht ebenfalls nicht.
c) Bei der Buchung durch Vereine, Verbände, Firmen, Behörden und  
Institutionen sind Vertragspartner des Gastaufnahmevertrages und  
Zahlungspflichtiger ausschließlich diese, nicht der einzelne Gast, soweit 
diese die Buchung nicht ausdrücklich als rechtsgeschäftliche Vertreter  
namens und in Vollmacht des Gastes vornehmen. 

2.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich,
per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss 
des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des 
Gastgebers (Buchungsbestätigung) beim Gast zustande. Sie bedarf 
keiner Form, so dass auch mündliche und telefonische Bestätigungen 
für den Gast und den Gastgeber rechtsverbindlich sind. Im Regelfall 

wird der Gastgeber dem Gast bei mündlich oder telefonisch erfolgten 
Buchungsbestätigungen zusätzlich eine schriftliche Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung übermitteln. Mündliche oder telefonische 
Buchungen durch den Gast führen bei entsprechender verbindlicher 
mündlicher oder telefonischer Bestätigung durch den Gastgeber 
jedoch auch dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, wenn dem 
Gast die entsprechende schriftliche zusätzliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung nicht zugeht. 
c) Unterbreitet der Gastgeber dem Gast auf dessen Wunsch hin ein  
spezielles Angebot, so liegt darin, abweichend von den vorstehenden 
Regelungen, ein verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an 
den Gast, soweit es sich hierbei nicht um eine unverbindliche Auskunft 
über verfügbare Unterkünfte und Preise handelt. In diesen Fällen 
kommt der Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden Rückbestäti-
gung durch den Gastgeber bedarf, zu Stande, wenn der Gast dieses 
Angebot innerhalb einer im Angebot gegebenenfalls genannten Frist 
ohne Einschränkungen, Änderungen oder Erweiterungen durch aus-
drückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme 
der Unterkunft annimmt. 
2.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den Vertrags
abschluss: Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Vornahme der 
Buchung des Gastes durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig 
buchen“ durch entsprechende Darstellung der Buchungsbestätigung  
am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der Gastaufnahme
vertrag mit Zugang und Darstellung dieser Buchungsbestätigung 
beim Gast zu Stande. In diesem Fall wird dem Gast die Möglichkeit zur 
Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angeboten. 
Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch nicht 
davon abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten zur Speicherung 
oder zum Ausdruck nutzt. Im Regelfall erhält der Gast zusätzlich eine 
Ausfertigung der Buchungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, 
Post oder Fax übermittelt. Der Zugang einer solchen zusätzlich 
übermittelten Buchungsbestätigung ist jedoch nicht Voraussetzung  
für die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages.

3. Preise und Leistungen
3.1. Die in der Buchungsgrundlage (Gastgeberverzeichnis, Angebot 
des Gastgebers) angegebenen Preise sind Endpreise und schließen 
die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit 
bezüglich der Nebenkosten nichts anderes angegeben ist. Gesondert 
anfallen und ausgewiesen sein können Kurbeitrag/Kurtaxe sowie 
Entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z. B. Strom, 
Gas, Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatzleistungen, die erst 
vor Ort gebucht oder in Anspruch genommen werden.
3.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich aus-
schließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung, den Angaben  
zur Unterkunft und den Leistungen des Gastgebers in der Buchungs-
grundlage sowie aus etwa ergänzend mit Ihnen ausdrücklich getrof-
fenen Vereinbarungen. 

4. Zahlung
4.1. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach 
der zwischen dem Gast und dem Gastgeber getroffenen und in der 
Buchungsbestätigung vermerkten Vereinbarung. Ist eine besondere 
Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis 
einschließlich der Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum 
Aufenthaltsende zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen.
4.2. Der Gastgeber kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung 
von bis zu 20 % des Gesamtpreises der Unterkunftsleistungen und 
gebuchter Zusatzleistungen verlangen, soweit im Einzelfall zur 
Höhe der Anzahlung nichts anderes vereinbart ist. 
4.3. Der Gastgeber kann bei Aufenthalten von mehr als 1 Woche nach 
deren Ablauf die Vergütung für zurückliegende Aufenthaltstage sowie 
für Zusatzleistungen (z. B. im Unterkunftspreis nicht enthaltene 
Verpflegungsleistungen, Entnahmen aus der Minibar) abrechnen und 
zahlungsfällig stellen.
4.4. Zahlungen in Fremdwährungen sind nicht möglich. 
Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, wenn dies vereinbart oder 
vom Gastgeber allgemein durch Aushang angeboten wird. Zahlungen 
am Aufenthaltsende sind nicht durch Überweisung möglich.
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4.5. Leistet der Gast eine vereinbarte Anzahlung und / oder Rest
zahlung trotz einer Mahnung des Gastgebers mit angemessener 
Fristsetzung nicht oder nicht vollständig innerhalb der angegebenen 
Frist, obwohl der Gastgeber zur ordnungsgemäßen Erbringung der 
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, kein gesetzliches 
oder vertragliches Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht des 
Gastes besteht und hat der Gast den Zahlungsverzug zu vertreten, so 
ist der Gastgeber berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung und nach 
Ablauf der Frist vom Vertrag mit dem Gast zurückzutreten und von ihm 
Rücktrittskosten gemäß Ziff. 6 dieser Bedingungen zu fordern.

5. An- und Abreise
5.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
besondere Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
5.2. Für spätere Anreisen gilt:
a) Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber spätestens bis 18:00 Uhr 
oder zum vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls 
er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen 
Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will. 
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber berech- 
tigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbeleg-
ung gelten die Bestimmungen über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise 
des Gastes in diesen Gastaufnahmebedingungen entsprechend. 
c) Für Belegungszeiten, in denen der Gast aufgrund verspäteter Anreise 
die Unterkunft nicht in Anspruch nimmt, gelten die Bestimmungen 
über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in diesen Gast-
aufnahmebedingungen entsprechend. Der Gast hat für solche 
Belegungszeiten keine Zahlungen an den Gastgeber zu leisten, wenn 
der Gastgeber vertraglich oder gesetzlich für die Gründe der späteren 
Ankunft bzw. der Nichtbelegung einzustehen hat. 
5.3. Die Freimachung der Unterkunft des Gastes hat zum vereinbarten 
Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 12:00 Uhr 
des Abreisetages zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der 
Unterkunft kann der Gastgeber eine entsprechende Mehrvergütung 
verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens 
bleibt dem Gastgeber vorbehalten. Ein Anspruch der Nutzungen der 
Einrichtungen des Unterkunftsbetriebs des Gastgebers nach 12:00 
Uhr des Abreisetages besteht nur im Falle eines diesbezüglichen 
allgemeinen Hinweises des Gastgebers oder einer mit dieser im Einzel
fall getroffenen Vereinbarung.

6. Rücktritt und Nichtanreise
6.1. Im Falle eines Rücktritts oder der Nichtanreise des Gastes bleibt 
der Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufent-
haltspreises einschließlich des Verpflegungsanteils und der Entgelte 
für Zusatzleistungen, bestehen. Dies gilt nicht, soweit dem Gast vom 
Gastgeber im Einzelfall ein kostenloses Rücktrittsrecht eingeräumt 
wurde und dem Gastgeber die Erklärung des Gastes über die Ausübung 
dieses kostenlosen Rücktrittsrechts, die keiner bestimmten Form 
bedarf, fristgerecht zugeht.
6.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäfts-
betriebes, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und 
unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten 
Unterkunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine ander-
weitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen.
6.3.  Soweit dem Gastgeber für den vom Gast gebuchten Zeitraum eine 
anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach 
Ziff. 6.1 die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit 
eine solche nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen lassen. 
6.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen 
für die Bemessung ersparter Aufwendungen, ist der Gast verpflichtet, 
unter Berücksichtigung gegebenenfalls nach Ziff. 6.3 anzurechnender 
Beträge an den Gastgeber die folgenden Beträge zu bezahlen, 
jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen 
(einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichtigung von 
Kurbeiträgen:

· Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung	 90 %
· Bei Übernachtung/Frühstück	 80 %
· Bei Halbpension	 70 %
· Bei Vollpension	 60 %

6.5. Es bleibt dem Gast ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber 
nachzuweisen, dass die ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, 
als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige 
Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sonstigen Leistungen 
stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises ist der Gast nur 
verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.
6.6. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung dringend empfohlen. 
6.7. Die Rücktrittserklärung ist bei allen Buchungen direkt an den 
Gastgeber zu richten und sollte im Interesse des Gastes in Textform 
erfolgen. 

7. Pflichten des Gastes; Kündigung durch den Gast
7.1. Der Gast ist verpflichtet, eine Hausordnung oder Hofordnung, 
die ihm bekannt gegeben wurde oder für die aufgrund entsprechender 
Hinweise eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, 
zu beachten.
7.2. Der Gast ist verpflichtet, dem Gastgeber auftretende Mängel 
und Störungen unverzüglich anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
Unterbleibt diese Mängelanzeige des Gastes schuldhaft, können 
Ansprüche des Gastes an den Gastgeber ganz oder teilweise entfallen.
7.3. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder  
Störungen kündigen. Der Gast hat dem Gastgeber zuvor im Rahmen der 
Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, 
dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die 
sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares 
Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder dem Gast aus sol-
chen Gründen die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.
7.4. Eine  Mitnahme und Unterbringung von Haustieren in der Unter- 
kunft ist nur im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung 
zulässig, wenn der Gastgeber in der Ausschreibung diese Möglichkeit 
vorsieht. Der Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheits-
gemäßen Angaben über Art und Größe verpflichtet. Verstöße hiergegen 
können den Gastgeber zur außerordentlichen Kündigung des Gastauf-
nahmevertrags berechtigen.

8. Haftungsbeschränkung
8.1. Der Gastgeber haftet unbeschränkt, 
a) soweit der Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht 
resultiert, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
b) soweit der Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit resultiert. Im Übrigen ist die Haftung des Gastgebers 
beschränkt auf Schäden, die durch den Gastgeber oder dessen 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
8.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte  
Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
8.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkenn- 
bar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Eintrittskarten, Karten für Beförderungsleistungen, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt 
für Fremdleistungen, die vom Gastgeber bereits zusammen mit 
der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der 
Ausschreibung bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

9.Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien 
(insbesondere dem Corona-Virus)
9.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch 
den jeweiligen Gastgeber stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der 
zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und 
Auflagen erbracht werden.
9.2. Der Gast erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungs
regelungen oder -beschränkungen von Inn-Salzach Tourismus und 
den Gastgebern bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten 
und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen den 
Gastgeber unverzüglich zu verständigen. 

10. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
10.1. Inn-Salzach Tourismus und der Gastgeber weisen im Hinblick auf 
das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass weder 
Inn-Salzach Tourismus noch der Gastgeber derzeit an einer freiwilligen 
Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern die Teilnahme an 
einer Einrichtung zur Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Vermittlungs- und Gastaufnahmebedingungen für Inn-Salzach 
Tourismus oder den Gastgeber verpflichtend würde, wird der Gast 
hierüber in geeigneter Form informiert.
10.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gastgeber und 
dem Gast findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
10.3. Der Gast kann den Gastgeber nur an dessen Sitz verklagen.
10.4. Für Klagen des Gastgebers gegen den Gast ist dessen Wohnsitz 
maßgebend. Für Klagen gegen Gäste, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, 
die ihren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des Gastgebers vereinbart.
10.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit 
auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Euro
päischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.
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